
 

Stadthaus 

Märtplatz 29 

Postfach 

8307 Effretikon 

Telefon 052 354 24 11 

praesidiales@ilef.ch 

www.ilef.ch 

facebook.com/stadtilef 
  

 

  G R O S S E R   
G E M E I N D E R A T  

 
 

BESCHLUSS 
SITZUNG VOM 13. JUNI 2019 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

GESCH.-NR.  2018-1465 
GESCH.-NR. GGR 2019/025 
BESCHLUSS-NR. 2019-25 
IDG-STATUS öffentlich 
  
SIGNATUR 10 

10.06 
FINANZEN 
Jahresrechnungen, Inventare (Archiv Abt. III A. + B.) 

  
BETRIFFT Geschäft-Nr. 2019/025 

Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Jahresrechnung 2018 
 

 
 

 

Klicken Sie hi er, um Text einzugeben.  

 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND GESTÜTZT AUF § 26 ZIFFER 2 DER GEMEINDEORDNUNG 

BESCHLIESST: 
 

 

 
1. Die Jahresrechnung 2018 der Stadt Illnau-Effretikon wird genehmigt. Die Laufende Rechnung schliesst 

bei Fr. 118'486'536.19 Aufwand und Fr. 122'617'724.86 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 4'131'188.67 ab. Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt bei Ausgaben von 
Fr. 19'110'447.95 und Einnahmen von Fr. 739'808.45 einen Ausgabenüberschuss von Fr. 18'370'639.50. 
Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist Zugänge von Fr. 2'043'797.45 und Abgänge von  
Fr. 4'808'384.00 aus, was einer Nettoabnahme von Fr. 2'764'586.55 entspricht.      

2. Von der Bilanz wird Kenntnis genommen. Sie schliesst mit Aktiven und Passiven von je 
Fr. 151'733'548.32 ab. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4'131'188.67 er-
höht sich das Eigenkapital von Fr. 57'468'521.24 auf Fr. 61'599'709.91. 

3. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist gegen diesen Beschluss das Referendum ausgeschlossen. 

4. Gegen diesen Beschluss kann gestützt auf § 21a f. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) wegen 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistras-
se 71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden. 

5. Im Übrigen kann gegen diesen Beschluss gestützt auf § 19 ff. VRG wegen Rechtsverletzungen, unrichti-
ger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes oder Unangemessenheit der angefochtenen An-
ordnung innert 30 Tagen ab Publikation beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, schrift-
lich Rekurs erhoben werden. 

6. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Abteilung Finanzen, dreifach 
b. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

 
Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Markus Annaheim  Marco Steiner 
Ratspräsident  Ratssekretär 
 
Versandt am: 14.06.2019  
 


